
Die Oberbürgermeisterin 

Dezernat, Dienststelle 
I/02/02-8 
 

Vorlagen-Nummer 

 1155/2016 

Freigabedatum 

06.04.2016 

Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 

Vergabe der bezirksorientierten Mittel für das Jahr 2016 

Beschlussorgan 

Bezirksvertretung 8 (Kalk) 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 

Die Bezirksvertretung Kalk beschließt vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 
2016/2017 die Vergabe der bezirksorientierten Mittel in Höhe von voraussichtlich 56.100,- Euro für 
das Jahr 2016 gemäß der beigefügten Anlage 
 
 

Bezirksvertretung 8 (Kalk) 21.04.2016, TOP 8.1.1 -Neufassung- 
-Tischvorlage- 



2 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  56.100,- € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 

 
Am 10.05.2016 erfolgt die Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs 2016/2017 in den Rat.  Für das 
Haushaltsjahr 2016 stehen nach diesem Haushaltsplan-Entwurf für die Bezirksvertretung Kalk be-
zirksorientierte Haushaltsmittel in Höhe von 56.100,- € zur Verfügung. 

Über die Verwendung dieses Betrages hat die Bezirksvertretung Kalk zu entscheiden. 

Die Auszahlung der Mittel kann grundsätzlich erst nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung erfolgen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt unterliegen alle Ausgaben der vorläufigen Haushaltsführung. 
Sofern die beschlossenen Mittel Maßnahmen betreffen, die ohne diese Mittel nicht stattfinden kön-
nen, kann die Auszahlung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung auch zu einem früheren 
Zeitpunkt erfolgen. 

Die Veranschlagung der bezirksorientierten Mittel für das Jahr 2016 gemäß § 37 Abs. 3 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt erst in der Sitzung der Bezirksvertretung Kalk, in 
der auch die Haushaltsplanberatungen stattfinden.  
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